
 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zum Antrag der 

Business School Berlin – Hochschule für Management (BSP),  

Fakultät Business and Management, Department Wirtschaftpsychologie 

auf Akkreditierung des konsekutiven Master-Studiengangs 

„Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung” (Master of Arts, 

M.A.) 

 

 

 

 

Akkreditierungsagentur  

im Bereich Gesundheit und Soziales  

 

 

AHPGS Akkreditierung gGmbH 

Sedanstr. 22 

79098 Freiburg 

Telefon: 0761/208533-0 

E-Mail: ahpgs@ahpgs.de 



 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutachtende 

  

Herr Prof. Dr. Michael Henninger, Pädagogische Hochschule Weingarten  

Herr Prof. Dr. Oliver Stoll, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  

Frau Prof. Dr. Yvette Völschow, Universität Vechta 

Frau Nicole Hanisch, Rheingold Institut, Köln 

Frau Helen Johanßen, Universität Potsdam 

Vor-Ort-Begutachtung 17.05.2017 

 

Beschlussfassung 21.09.2017 

 

 

 



 

 
3 

Inhalt 

1 Einführung in das Akkreditierungsverfahren ........................................ 4 

2 Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung ................................................. 6 

2.1 Verfahrensbezogene Unterlagen ........................................................ 6 

2.2 Studiengangskonzept ....................................................................... 7 

2.2.1 Strukturdaten des Studiengangs ........................................................ 7 
2.2.2 Qualifikationsziele, Arbeitsmarkt und Berufschancen .......................... 10 
2.2.3 Modularisierung und Prüfungssystem ............................................... 11 
2.2.4 Zulassungsvoraussetzungen ............................................................ 16 

2.3 Studienbedingungen und Qualitätssicherung ..................................... 17 

2.3.1 Personelle Ausstattung ................................................................... 17 
2.3.2 Sächliche und räumliche Ausstattung ............................................... 18 
2.3.3 Qualitätssicherung im Studiengang .................................................. 20 

2.4 Institutioneller Kontext ................................................................... 22 

3 Gutachten .................................................................................... 24 

3.1 Vorbemerkung .............................................................................. 24 

3.2 Eckdaten zum Studiengang ............................................................. 25 

3.3 Vor-Ort-Bericht der Gruppe der Gutachterinnen und Gutachter ............ 26 

3.3.1 Qualifikationsziele .......................................................................... 26 
3.3.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem ..... 28 
3.3.3 Studiengangskonzept ..................................................................... 29 
3.3.4 Studierbarkeit ............................................................................... 32 
3.3.5 Prüfungssystem ............................................................................ 32 
3.3.6 Studiengangsbezogene Kooperationen .............................................. 34 
3.3.7 Ausstattung .................................................................................. 34 
3.3.8 Transparenz und Dokumentation ..................................................... 36 
3.3.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung ........................................ 36 
3.3.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch.................................... 39 
3.3.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit .............................. 39 

3.4 Zusammenfassende Bewertung ....................................................... 39 

4 Beschluss der Akkreditierungskommission ........................................ 42 

 

  



Einführung in das Akkreditierungsverfahren 

 
4 

1 Einführung in das Akkreditierungsverfahren 

Die Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen wird in den „Län-

dergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

10.10.2003 i. d. F. vom 04.02.2010) verbindlich vorgeschrieben und in den 

einzelnen Hochschulgesetzen der Länder auf unterschiedliche Weise als Vo-

raussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert. 

Die Begutachtung des Studiengangs durch die Gutachtergruppe und die Ak-

kreditierungsentscheidung der Akkreditierungskommission der Akkreditie-

rungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS) orientiert sich an 

den vom Akkreditierungsrat in den „Regeln für die Akkreditierung von Studien-

gängen und für die Systemakkreditierung” (beschlossen am 08.12.2009 

i. d. F. vom 20.02.2013, Drs. AR 20/2013) vorgegebenen Kriterien. Von Be-

deutung ist dabei, ob der zu akkreditierende Studiengang ein schlüssiges und 

kohärentes Bild im Hinblick auf gesetzte und zu erreichende Ziele ergibt. 

Die Durchführung des Akkreditierungsverfahrens erfolgt in drei Schritten: 

I. Antragstellung durch die Hochschule 

Die Geschäftsstelle prüft den von der Hochschule eingereichten Akkreditie-

rungsantrag und die entsprechenden Anlagen auf Vollständigkeit und bezogen 

auf die Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates und der Vorgaben der 

Kultusministerkonferenz. Sie erstellt dazu eine zusammenfassende Darstellung 

des Sachstands (siehe 2.1 bis 2.4), die von der Hochschule geprüft und frei-

gegeben und zusammen mit allen Unterlagen der Gutachtergruppe zur Verfü-

gung gestellt wird. 

II. Vor-Ort-Begutachtung (Peer-Review) 

Die Vor-Ort-Begutachtung umfasst Gespräche mit der Hochschulleitung, den 

Dekanen, den Programmverantwortlichen und den Studierenden. Sie liefert der 

Gutachtergruppe über die schriftlichen Unterlagen hinausgehende Hinweise 

zum Studiengang. Aufgabe der Gutachterinnen und Gutachter im Rahmen der 

Vor-Ort-Begutachtung ist die Überprüfung und Beurteilung der Kriterien des 

Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen. Die Gutach-

tergruppe erstellt nach der Vor-Ort-Begutachtung auf Basis der Analyse des 

Antrags und der eingereichten Unterlagen sowie der Ergebnisse der Vor-Ort-

Begutachtung das Gutachten (siehe 3). Das Gutachten geht der Hochschule 
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ohne Beschlussempfehlung (siehe 3.4) zur Stellungnahme zu. Zusammen mit 

allen von der Hochschule eingereichten Unterlagen dient das Gutachten als 

Grundlage für die Akkreditierungsentscheidung der Akkreditierungskommission 

(siehe 4). 

III. Beschlussfassung der Akkreditierungskommission der AHPGS 

Die Beschlussfassung der Akkreditierungskommission erfolgt auf Basis der von 

der Hochschule eingereichten Unterlagen, der von der Geschäftsstelle erstell-

ten zusammenfassenden Darstellung des Sachstandes zur Vor-Ort-

Begutachtung, dem abgestimmten Gutachtervotum und unter Berücksichti-

gung der von der Hochschule nachgereichten Unterlagen und der Stellung-

nahme zum sachlichen Teil des Gutachtens.  

Nach der Beschlussfassung der Akkreditierungskommission wird der Bewer-

tungsbericht, der den von der Hochschule freigegebenen Sachstand zum Zeit-

punkt der Vor-Ort-Begutachtung, das Gutachten und den Beschluss der Ak-

kreditierungskommission enthält, gemäß den „Regeln für die Akkreditierung 

von Studiengängen und für die Systemakkreditierung” (beschlossen am 

08.12.2009 i. d. F. vom 20.02.2013, Drs. AR 20/2013) veröffentlicht.  
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2 Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung 

2.1 Verfahrensbezogene Unterlagen 

Der Antrag der Business School Berlin – Hochschule für Management (BSP) 

auf Akkreditierung des konsekutiven Master-Studiengangs „Sportpsychologie / 

Sportpsychologische Beratung” wurde am 12.12.2016 zusammen mit dem 

Antrag auf Akkreditierung der Master-Studiengänge „Wirtschaftspsychologie – 

Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung (PEOE)“ und „Medien-

psychologie“ bei der AHPGS eingereicht.  

Am 27.03.2017 hat die AHPGS der Business School Berlin – Hochschule für 

Management (BSP) offene Fragen bezogen auf die Anträge auf Akkreditierung 

der drei Master-Studiengänge mit der Bitte um Beantwortung zugeschickt. Am 

03.04.2017 sind die Antworten auf die offenen Fragen (AoF) bei der AHPGS 

eingetroffen. 

Die Freigabe der zusammenfassenden Darstellung des Sachstandes durch die 

Hochschule erfolgte am 29.04.2017.  

Neben dem Antrag auf Akkreditierung des Master-Studiengangs „Sportpsycho-

logie / Sportpsychologische Beratung”, den offenen Fragen mit den Antworten 

sind folgende Anlagen beigefügt: 

Anlage 01 Ordnungen  

1a. Rahmenstudien- und Prüfungsordnung 

1b. Studien- und Prüfungsordnung 

1c. Zulassungs- und Auswahlordnung 

1d. Berufungsordnung 

1e. Grundordnung 

1f. Diploma Supplement 

1g. Projektstudienordnung 

Anlage 02 Studienablaufplan 

Anlage 03 Modulhandbuch 

Anlage 04 Lehrverflechtungsmatrix / Kurzprofile der Lehrenden 

Anlage 05 Evaluierungsbericht 

Anlage 06 Akkreditierungsbericht 2013 
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Gemeinsame Anlagen: 

Anlage A Forschungskonzept (nur digital) 

Anlage B Gleichstellungskonzept 

Anlage C Qualitätsmanagementkonzept 

Anlage D Ressourcenkonzept 

Anlage E Bibliothekskonzept 

Anlage F Musterverträge der Professoren 

Anlage G Gesellschaftsvertrag 

Anlage H Mitarbeiterweiterbildung MSH 

Anlage I Abkürzungsverzeichnisse 

Der Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung, das Gutachten sowie die Beschluss-

fassung der Akkreditierungskommission bilden die Grundlage für den Bewer-

tungsbericht. 

2.2 Studiengangskonzept 

2.2.1 Strukturdaten des Studiengangs 

Hochschule Business School Berlin – Hochschule für Management 

(BSP) 

Fakultät Business and Management, Department Wirtschafts-

psychologie  

Studiengangstitel „Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung”  

Abschlussgrad Master of Arts (M.A.) 

Art des Studiums Vollzeit, Teilzeit 

Regelstudienzeit 4 Semester   

Credit Points (CP) nach 

dem European Credit 

Transfer System (ECTS) 

120 CP 

Stunden/CP 30 Stunden/CP 

Anzahl der Module 18 
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Workload  Gesamt: 

davon Kontaktzeiten: 

davon Selbststudium: 

Praktikum: 

3.600 Stunden 

1.732 Stunden 

1.868 Stunden 

   450 Stunden 

CP für die Abschlussarbeit 20 CP 

erstmaliger Beginn des 

Studiengangs 

Wintersemester 2012 / 2013 

Zulassungszeitpunkt jeweils zum Wintersemester 

Anzahl der Studienplätze 30 

Anzahl der Absolvierenden 22 

besondere Zulassungs-

voraussetzungen 

Bachelor-Studium im Fachbereich Psychologie oder 

Sportwissenschaft, human-geisteswissenschaftliche 

Fächer mit Studienanteilen in Beratung und entspre-

chenden Erfahrungen im und Bezügen zum Sport. 

Studiengebühren 590 € pro Monat (14.160 €) 

Tabelle 1: Strukturdaten des Studiengangs 

Die BSP Business School Berlin ist eine private, staatlich anerkannte Hoch-

schule für Management mit Sitz in der Siemens Villa in Berlin. Sie wurde 2009 

als Business School Potsdam gegründet. Seit 2015 trägt die Hochschule den 

Namen BSP Business School Berlin GmbH – Hochschule für Management. Der 

konsekutive Master-Studiengang „Sportpsychologie / Sportpsychologische 

Beratung” ist an der Fakultät Business and Management, Department Wirt-

schaftspsychologie angesiedelt.  

Bei dem konsekutiven Studiengang „Sportpsychologie / Sportpsychologische 

Beratung“ handelt es sich um einen auf vier Semester Regelstudienzeit ange-

legten Vollzeitstudiengang, der auf einschlägige Bachelor-Studiengänge im 

Fachbereich Psychologie oder Sportwissenschaft, human-geisteswissen-

schaftliche Fächer mit Studienanteilen in Beratung und entsprechenden Erfah-

rungen im und Bezügen zum Sport aufbaut. Ein Teilzeitmodell kann laut Hoch-

schule nach Bedarf umgesetzt werden.  

Für den Studiengang werden gemäß dem European Credit Transfer System 

(ECTS, Credits, CP) insgesamt 120 Credits vergeben. Der Studiengang wird 

mit dem Abschlussgrad „Master of Arts“ (M.A.) abgeschlossen. Die Master-

Urkunde und das Master-Zeugnis werden durch ein Diploma Supplement er-
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gänzt, welches Auskunft über das dem Abschluss zugrunde liegende Studium 

gibt (vgl. Anlage 1). Informationen über den durch Anrechnung ersetzten Teil 

des Studiums, die sich auf den Umfang und die Art der Ersatzleistungen be-

ziehen, werden ebenfalls im Diploma Supplement unter 4.6 „Recognition of 

credits” dokumentiert. 

Der von der BSP Business School Berlin –- Hochschule für Management zur 

Akkreditierung eingereichte Master-Studiengang „Sportpsychologie / Sport-

psychologische Beratung” wurde am 16.05.2013 an der Business School 

Potsdam (BSP) bis zum 30.09.2017 mit Auflagen erstmalig akkreditiert. Im 

Rahmen der Akkreditierung wurden drei Auflagen ausgesprochen, die fristge-

mäß von der Hochschule erfüllt wurden. Mit Wirkung zum 01.10.2012 hat die 

Hochschule den Sitz von Potsdam nach Berlin verlegt. Die Akkreditierungs-

kommission bestätigte mit Beschluss vom 16.05.2013 die Akkreditierung 

unter Einbeziehung dieser Änderung.  

Die Änderungen, die seit der erstmaligen Akkreditierung umgesetzt wurden, 

erläutert die Hochschule ausführlich im Antrag unter 1.2.1: unter anderem 

wurde im Rahmen der Auflagenerfüllung der Studiengangstitel geändert bzw. 

erweitert in Sportpsychologie/ Sportpsychologische Beratung. Das Modul-

handbuch wurde überarbeitet. Der Masterstudiengang weist ein spezielles 

Profil auf, indem er sowohl für die Arbeit im Bereich des Leistungssports als 

auch für jene im Bereich der Wirtschaft (Strukturanalysen von Unternehmen, 

Unternehmensberatung, Coaching) qualifiziert. Zur Berücksichtigung des fach-

spezifischen sportwissenschaftlichen Hintergrunds wurde das Modul Sport-

wissenschaft (M3) in seinem zeitlichen Ausmaß verdoppelt und inhaltlich er-

weitert. Die berufsbezogenen Handlungskompetenzen wurden in den einzelnen 

Modulen gestärkt. Weiterhin erfolgte eine inhaltliche Stärkung der Psychologie 

und der Forschungskompetenz. Im Managementbereich stellte sich heraus, 

dass die vermittelten Managementkompetenzen im Sport einer fundierten 

Grundlegung in allgemeinen Managementkompetenzen bedürfen. Inhalte von 

Sportökonomie und Sportmanagement wurden integriert in die Module Strate-

gie- und Unternehmensentwicklung (M1) und Management und Leadership 

(M2). Das Modul Teamführung und Teamentwicklung wurde als Teambuilding 

/ Teamentwicklung (M9) modifiziert. 

Die Erfahrungen der ersten Kohorten haben gezeigt, dass aufgrund der Auf-

nahme von Absolventinnen und Absolventen mit sportpsychologischem oder 
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sportwissenschaftlichem Hintergrund ein einheitliches Kompetenzniveau oft 

erst nach dem ersten Semester erreicht werden konnte. Seit dem Winterse-

mester 2016/17 erfolgt von daher eine Aufgliederung von vier Modulen in den 

ersten beiden Semestern entsprechend dem persönlichen Kompetenzprofil der 

Studierenden. Studierende mit sportwissenschaftlichem Hintergrund erwerben 

nun im ersten Semester verstärkt psychologisches Grundlagenwissen; Absol-

vierende aus psychologischen Studiengängen konzentrieren sich auf Manage-

mentwissen. Studierenden mit einem psychologischen und ökonomischen 

Hintergrund erwerben spezielle Beratungskompetenzen. Die entsprechenden 

Module werden als Wahlpflichtmodule mit Studierenden anderer psychologi-

scher Master-Studiengänge in drei Kohorten angeboten, so dass die Studie-

renden innerhalb des ersten Studienjahrs ein gemeinsames Kompetenzniveau 

erreichen. 

Ein weiterer Vorteil der Aufgliederung in kompetenzbezogene Wahlpflichtmo-

dule besteht laut Hochschule darin, dass nunmehr alle Absolventinnen und 

Absolventen psychologischer Master-Studiengänge an der BSP über das kom-

plette psychologische Grundlagenwissen verfügen, wie es derzeit von den 

psychologischen Berufsverbänden (BDP) als grundständige Berufsqualifikation 

eingefordert wird. 

2.2.2 Qualifikationsziele, Arbeitsmarkt und Berufschancen 

Laut Studien- und Prüfungsordnung § 5 qualifiziert der Master-Studiengang 

„Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung“ für eine professionelle, 

wissenschaftlich basierte Tätigkeit im Feld des Leistungssports. Dabei wird ein 

ganzheitlicher Entwicklungsprozess angestoßen, der sowohl die Vermittlung 

wesentlicher fachlicher Inhalte umfasst, als auch praktisch-methodische Kom-

petenzen vermittelt und die eigene Selbsterfahrung für den Umgang mit Profi-

sportlern, Vereinen, Olympiastützpunkten und Leistungszentren einschließt. 

Der Studiengang befähigt die Studierenden für 

- Sportpsychologie/Sportpsychologische Beratung im Leistungssport (pri-

vate Auftraggeber, institutionelle Auftraggeber wie Verbände, Vereine, 

Olympia- und Leistungssportstützpunkten), 

- Coaching von Trainern und Athleten im Leistungssport sowie von Ver-

eins- und Familienangehörigen 

- Organisationsentwicklung in Sportinstitutionen und Vereinen 

- Medien und Kommunikationstraining 
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- Teamentwicklung, Mentoring, Moderation, Supervision 

- Spielanalyse in Spitzensportverbänden im Segment Spiel 

Die Absolvierenden des Studiengangs verfügen über Schlüsselqualifikationen 

in Psychologie, Coaching und Management. Diese eröffnen berufliche Chancen 

in den Feldern des Leistungssports und der Wirtschaft, in denen es um die 

Erbringung von Höchstleistungen geht, so die Hochschule. Aktuelle Zahlen der 

Bundesagentur für Arbeit zum Bereich Sportpsychologie liegen bislang nicht 

vor.  

Neben der Vermittlung von Fach- und Methodenwissen sowie der Entwicklung 

von Fach- und Schlüsselkompetenzen kommt der Persönlichkeitsentwicklung 

der Studierenden eine besondere Rolle im Studium zu. Durch die Teilnahme an 

Einzel- und Teamcoachings sowie an Reflexions- und Beratungsworkshops 

erwerben die Studierenden Voraussetzungen im Umgang mit Institutionen, 

Teams und Einzelpersonen. Während des Studiums wird auf unterschiedlichen 

Ebenen die Fähigkeit der Studierenden zur aktiven Teilhabe am gesellschaftli-

chen Zusammenleben gefördert. Absolvierende des Studiengangs „Sportpsy-

chologie/ sportpsychologische Beratung“ werden laut Hochschule vermehrt  

auch in den Bereichen der Teamentwicklung, Motivation, Personal- und Orga-

nisationsentwicklung angefragt. 

Der Verbleib der bislang 22 Absolvierenden des Studiengang wird in den offe-

nen Fragen darstellt. Demnach sind nahezu alle Absolvierenden in Festanstel-

lung/ Praktikum/ Selbständigkeit. Für eine Promotion haben sich zwei Absol-

vierende entschieden (vgl. Anhang AoF). 

2.2.3 Modularisierung und Prüfungssystem 

Der 120 Credits umfassende Master-Studiengang „Sportpsychologie / Sport-

psychologische Beratung” ist modular aufgebaut. Insgesamt sind im Studien-

gang 18 Module vorgesehen, die alle studiert werden müssen. Pro Semester 

werden im Vollzeitmodell 30 Credits und pro Studienjahr 60 Credits erworben. 

Nach Bedarf kann auch ein Teilzeitmodell starten, bei dem pro Semester 20 

CP vergeben werden können.  

M1 bis M4 sind ist als Wahlpflichtbereiche konzipiert. Der Wahlpflichtbereich 

wird entsprechend der Zugangsvoraussetzungen festgelegt. M1W bis M4W 

Wirtschaftswissenschaftliche/Management Grundlagen und M1P bis M4P 

Psychologische Grundlagen, M1WP bis M4WP Beratungspsychologie. Die 
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ersten vier Module werden gemeinsam mit Studierenden weiterer Master-

Studiengänge der BSP absolviert. In den Antworten auf die offenen Fragen 

(AoF 8) listet die Hochschule welche Bachelor-Studiengänge bislang in den 

Master-Studiengang eingemündet sind und welche Wahlpflichtbereiche dem-

entsprechend von den Studierenden im Master-Studiengang belegt wurden. 

Das Abschlussmodul (M 18) umfasst 20 CP. Alle Module werden innerhalb 

von einem Semester abgeschlossen. Mobilitätsfenster sind gegeben.  

Folgende Module werden angeboten: 

Nr. Modulbezeichnung Sem CP 

Allgemeine Fachkompetenz Management und Psychologie (25CP)  

Wahlpflichtbereich gemäß Zugangsvoraussetzungen 

Wirtschaftswissenschaftliche/Management Grundlagen (25 CP) 

M1W Planung und Kontrolle 1 5 

M2W Organisation 1 5 

M3W Personal und Führung 2 5 

M4W Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 1 10 

Psychologische Grundlagen (25 CP) 

M1P Allgemeine Psychologie 1 10 

M2P Differentielle und Persönlichkeitspsychologie 1 5 

M3P Psychologische Diagnostik 2 5 

M4P Sozialpsychologie 1 5 

Beratungspsychologie (25 CP) 

M1WP Kulturpsychologie 1 5 

M2WP Morphologische Forschung und Beratung 1 5 

M3WP Intensivberatung 1 10 

M4WP Werkanalysen 2 5 

Erweiterte Fachkompetenzen (45 CP) 

Sportpsychologie, Sportwissenschaft und Management   

M5 Sportpsychologie 1 5 

M6 Sportmanagement 2 5 

M7 Sportwissenschaften 2 5 



Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung 

 
13 

Analyse und Entwicklung   

M8 Organisationspsychologie 2 5 

M9 Psychologische Spielanalyse 3 5 

M10 Teambuilding/Teamentwicklung 2 5 

Beratung und Behandlung   

M11 Sportpsychologische und systemische Beratung 2 5 

M12 Coaching 4 5 

M13 Sportpsychologisches und Mentales Training 3 5 

Praktische Anwendung (15 CP) 

M14 Projektstudium 3 15 

Methodenkompetenz (35 CP) 

M15 Forschungsmethoden I 1 5 

M16 Forschungsmethoden II 4 5 

M17 Projektarbeit und -supervision 3 5 

M18 Masterarbeit mit Kolloquium 4 20 

Gesamt  120 

Tabelle 2: Modulübersicht 

Im Modulhandbuch (Anlage 3) werden die Modultitel, die Modulgruppe, die 

Modulverantwortlichen, die Dauer und Häufigkeit der Module, die Art der 

Lehrveranstaltung und die Teilnahmevoraussetzungen genannt. Es werden 

Angaben zu den Inhalten des jeweiligen Moduls, den Qualifikationszielen und 

dem angestrebten Kompetenzerwerb gemacht. Darüber hinaus werden der 

Workload, die Kontaktzeit und das Selbststudium ausgewiesen. Außerdem 

beinhalten die Modulbeschreibungen die zu vergebenden ECTS, die Lernformen 

und die Prüfungsform sowie Empfehlungen für fachbezogene Grundlagenlitera-

tur. Die Rubrik „Verwendbarkeit des Moduls“ gibt an, für welche Studiengän-

ge das Modul konzipiert ist.  

Das Profil des Master-Studiengangs „Sportpsychologie / Sportpsychologische 

Beratung“ beruht auf vier Kompetenzfeldern: Allgemeine Fachkompetenz Ma-

nagement und Psychologie, Erweiterte Fachkompetenz, praktische Anwen-

dung und Methodenkompetenz.  

Dem wissenschaftlichen Profil der BSP entsprechend basiert das Wissen der 

Studierenden auf wirtschaftswissenschaftlichen, psychologischen und wirt-
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schaftspsychologischen Basiskompetenzen. Entsprechend ihren im Bachelor-

studium erworbenen Kompetenzen erarbeiten sich die Studierenden im ersten 

Kompetenzfeld Allgemeine Fachkompetenz Management und Psychologie (25 

CP) über Wahlpflichtmodule ein einheitliches Kompetenzniveau. Die Wahl-

pflichtmodule bieten wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen an (M1W 

„Planung und Kontrolle“, M2W „Organisation“, M3W „Personal und Führung“ 

und M4W „Betriebs- und Volkswirtschaftslehre“) oder psychologische Grund-

lagen (M1P „Allgemeine Psychologie“, M2P „Differentielle und Persönlich-

keitspsychologie“, M3P „Psychologische Diagnostik“ und M4P „Sozialpsycho-

logie“) oder Beratungspsychologie (M1WP „Allgemeine Psychologie“, M2WP 

„Differentielle und Persönlichkeitspsychologie“, M3WP „Psychologische Diag-

nostik“ und M4WP „Sozialpsychologie“). 

Im Kompetenzfeld der erweiterten Fachkompetenz (45 CP) werden drei An-

wendungsfelder vertieft. Im erweiterten Anwendungsfeld der Sportpsycholo-

gie, Sportwissenschaft und Management erwerben die Studierenden Kenntnis-

se der „Sportpsychologie“ (M5), des „Sportmanagement“ (M6), und der 

„Sportwissenschaften“ (M7).  

Im Bereich der Analyse und Entwicklung werden Inhalte zur „Organisations-

psychologie“ (M8) sowie zur „Psychologische Spielanalyse“ (M9) und „Team-

building/Teamentwicklung“ (M10) gelehrt. Im Feld der Beratung und Behand-

lung erwerben die Studierenden erweiterte Kompetenzen im Hinblick auf 

„Sportpsychologische und systemische Beratung“ (M11), „Coaching“ (M12) 

sowie auf „Sportpsychologisches und Mentales Training“ (M13).  

Im Kompetenzfeld Praktische Anwendung erwerben die Studierenden in M14 

„Projektstudium“ während eines Semesters, in mindestens 10 Wochen à 40 

Stunden, vertiefende Einblicke in die praktische Arbeit von Psychologen in den 

Feldern der Wirtschaft. Daneben soll das Praktikum den Studierenden auch 

Perspektiven für die Masterarbeit und für spätere berufliche Perspektiven er-

öffnen. Das Praktikum schließt mit einem Bericht. Bei Bedarf erfolgt eine Su-

pervision durch Mentorinnen und Mentoren in Form von fakultativen Treffen in 

der Hochschule. Das Praktikum kann auch im Ausland durchgeführt werden. 

Als Vor-/Nachbereitung des Projektstudiums wurde in die psychologischen 

Master-Studiengänge das Modul „Projektarbeit und –reflexion“ (M17) einge-

fügt, welches nicht nur als Begleitmodul für Praxiserfahrungen konzipiert ist, 
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sondern auch als Methodenmodul zugleich dem Erwerb wirtschaftspsychologi-

scher Reflexionskompetenzen dient.  

Die Methodenkompetenz wird weiterhin noch über die Module „Forschungs-

methoden I und II“ (M15, M16) vermittelt. Der Master-Studiengang schließt 

mit der Erstellung der Masterarbeit einschließlich Kolloquium ab, mit der die 

Fähigkeiten im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens nachgewiesen wer-

den. 

Die Modulprüfungen in den einzelnen Modulen werden je nach Prüfungsform 

studienbegleitend abgelegt. Jedes Modul schließt mit einer Prüfungsleistung 

ab. Regelungen zu Prüfungen und zur Abschlussarbeit finden sich in den Prü-

fungsordnungen (Anlage 1). Nicht bestandene Prüfungen dürfen laut § 13 der 

Rahmenstudien- und -prüfungsordnung zweimal wiederholt werden. Die Aner-

kennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienmodu-

len und Studienzeiten gemäß der Lissabon-Konvention sowie von außerhoch-

schulisch erworbenen Leistungen ist in der Rahmenstudien- und -

prüfungsordnung in § 14 geregelt (vgl. Anlage 1). Die Nachteilsausgleichsrege-

lungen finden sich im Gleichstellungskonzept (Anlage B) und in der Rahmen-

prüfungsordnung § 6, § 7 und § 11. 

Die Umrechnung der Noten in die ECTS-Grade ist unter § 10 Absatz 4 in der 

Rahmenstudien- und -prüfungsordnung geregelt (Anlage 1). 

Bezogen auf didaktische Konzepte und vorgesehene Lehrmethoden wird sei-

tens der Hochschule Wert darauf gelegt, dass die Studierenden die Fähigkeit 

erlangen, sich auf die zukünftigen beruflichen und gesellschaftlichen Anforde-

rungen einzustellen, sich kontinuierlich neues Wissen selbstständig zu erarbei-

ten und „persönlichkeitsunterstützende Instrumente“ zur Verfügung zu haben.  

Die Modulinhalte werden durch verschiedene Lehrmethoden vermittelt, wie 

z.B. Referate, Vorlesungen, Fallstudien, Kleingruppenarbeit, Exkursionen. Da-

bei wird laut Hochschule insbesondere auf Methodenvielfalt auf Seminare und 

Übungen in kleinen Gruppen geachtet. Eine Listung der didaktischen Konzepte 

in den jeweiligen Modulen findet sich im Antrag 1.2.4. Die Lehrmethoden 

werden von den Lehrenden der BSP entsprechend dem Grundsatz der Freiheit 

von Forschung und Lehre individuell gestaltet. 

Fernstudienanteile sind im Studiengang nicht vorgesehen. Die Hochschule 

verfolgt aber einen Blended-Learning-Ansatz. Dieser geht von einem Mix nicht-
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elektronischer und elektronischer Lehr- und Lernformen aus. Mit dem Blended-

Learning-Ansatz werden verschiedene Lehrformen wie klassisches Selbststu-

dium, Präsenzstudium, computergestütztes Training (CBT) und webbasiertes 

Training (WBT) zusammengeführt und in einem ganzheitlichen Lehrkonzept 

integriert.  

Auslandsaufenthalte im Studium werden gefördert. Bei der Gestaltung eines 

Auslandaufenthaltes erhalten die Studierenden Unterstützung durch das Care-

er Center und das International Office. Fachspezifisches Englisch wird als 

Vorbereitungskurs für Auslandsaufenthalte angeboten.  

Die Integration der Forschung in den Studienverlauf wird im Antrag unter 

1.2.7 dargelegt. Darunter auch die aktuellen Forschungsprojekte mit den je-

weils beteiligten Studiengängen. Weitergehend wird auch die wissenschaftli-

che Nachwuchsförderung beschrieben sowie die Forschungsvernetzung der 

Hochschule und die Mitgliedschaft in den Fachverbänden. Weiterhin bietet die 

BSP verschieden Veranstaltungsreihen für Studierende, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und vor allem für die Fachöffentlichkeit an.  

Die Hochschule sieht Gleichstellung als umfassende Querschnittsaufgabe in 

Forschung, Lehre und Studium sowie auf allen Entscheidungsebenen. Zur 

Sicherung der Chancengleichheit werden vielfältige Unterstützungs- und Bera-

tungsangebote wie Qualifikationsprogramme, interne Zielvereinbarungen oder 

Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Studium und Familie geschaffen 

(näheres im Gleichstellungskonzept Anlage B).  

2.2.4 Zulassungsvoraussetzungen 

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen und das Auswahlverfahren zum 

konsekutiven Master-Studiengang sind in der Zulassungs- und Auswahlord-

nung unter § 2 und in der Studien- und Prüfungsordnung unter § 2 dargelegt 

(vgl. Anlage 1).  

Für die Aufnahme des Master-Studiengangs „Sportpsychologie / Sportpsycho-

logische Beratung“ müssen die Zugangsvoraussetzungen gemäß § 10 BerlHG 

erfüllt sein. Weiterhin wird ein einschlägiges Bachelor-Studium im Fachbereich 

Psychologie oder Sportwissenschaft, human-geisteswissenschaftliche Fächer 

mit Studienanteilen in Beratung und entsprechenden Erfahrungen im und Be-

zügen zum Sport gefordert. 
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Darüber hinaus wird mit jeder Bewerberin und jedem Bewerber ein Aufnahme-

gespräch geführt. Die Rahmenbedingungen für das Verfahren der Zulassung 

und der Auswahlverfahren sind in der Zulassungs- und Auswahlordnung § 5 

und § 6 dargelegt (vgl. Anlage 1).  

Im Falle einer Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage haben behinderte 

und chronisch kranke Studienbewerberinnen und Studienbewerber die Mög-

lichkeit, einen Antrag auf die sofortige Zulassung zu stellen. Diesem Antrag 

kann stattgegeben werden, sofern durch ein fachärztliches Gutachten nach-

gewiesen wird, dass den Bewerberinnen und Bewerbern eine Wartezeit nicht 

zumutbar ist (vgl. Gleichstellungskonzept Anlage B). 

2.3 Studienbedingungen und Qualitätssicherung 

2.3.1 Personelle Ausstattung 

Die BSP verfügte im Wintersemester 2016/17 über 24 hauptberufliche Profes-

sorinnen und Professoren im Umfang von 21,66 VZÄ (13,06 VZÄ im Depart-

ment Betriebswirtschaft/Management/Kommunikation, 8,6 VZÄ im Depart-

ment Wirtschaftspsychologie, von denen 15,95 VZÄ am Studienort Berlin und 

5,71 VZÄ am Studienort Hamburg eingesetzt waren (AoF 2). 

Gemäß den offenen Fragen betrug im akademischen Jahr 2016 der Anteil 

hauptamtlich erbrachter Lehre im vorliegenden Master-Studiengang etwa 

79 %, der Anteil professoraler Lehre lag bei 50 % (vgl. AoF 2).Die Professoren 

werden über ein Berufungsverfahren besetzt, welches die Berufungsordnung 

regelt (vgl. Anlage 1). Unter Anlage 04 finden sich eine Lehrverflechtungs-

matrix zum Studiengang sowie Kurzprofile der im Studiengang Lehrenden.  

Die Betreuungsrelation im Studiengang bei Vollauslastung (Anzahl Vollzeitde-

putate der hauptamtlich Lehrenden zu Gesamtzahl aller Studierenden im Studi-

engang) liegt bei einem Lehrenden zu 35 Studierenden, so die Hochschule 

(vgl. AoF 9). 

Es bestehen Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Weiterbildung durch regel-

mäßige Klausurtagungen an der Hochschule. Darüber hinaus können die Mitar-

beitenden der BSP ein Programm zur Mitarbeiterweiterbildung an der MSH 

Medical School Hamburg absolvieren (vgl. Anlage H). 
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Im Antrag unter 2.2.1 findet sich eine tabellarische Übersicht über das Perso-

nal im administrativen Bereich der Hochschule. Insgesamt sind hier im Umfang 

von 19 Vollzeitäquivalenten Mitarbeitende beschäftigt. 

2.3.2 Sächliche und räumliche Ausstattung 

Dem Antrag ist das Ressourcenkonzept der BSP Business School Berlin beige-

fügt (Anlage D). Darüber hinaus findet sich bei den Antragsunterlagen die 

Erklärung der Hochschulleitung zur Sicherstellung der räumlichen, apparativen 

und sächlichen Ausstattung des Studiengangs.  

Die BSP Business School Berlin als 2010 gegründete Hochschule für Manage-

ment hat 2012 ihren Standort von Potsdam auf einen gemeinsamen Hoch-

schulcampus mit der Partnerhochschule MSB Medical School nach Berlin ver-

legt. 

Der Hochschulcampus hat nun seinen Sitz in der Siemens Villa. Die Villa be-

findet sich auf einem rund 27.570 qm großen Grundstück. Die Siemens Villa 

hat nach aktuellem Plan 24 Seminarräume, welche zwischen 30 qm und 100 

qm groß sind und einen großen Hörsaal mit ca. 800 qm. Des Weiteren sind 

eine Bibliothek mit PC-Arbeitsplätzen für Studenten, Gruppenarbeitsräume, 

diverse Büroräume und eine Küche vorhanden.  

Ebenfalls im Ortsteil Berlin-Steglitz hat die BSP Business School Berlin gemein-

sam mit der MSB Medical School Berlin Anfang 2015 in der Kelchstr. 23 einen 

weiteren Campus bezogen. Hier finden sich auf zusätzlichen 1.337 qm Nutz-

fläche auf 4 Etagen Platz und Raum für zahlreiche weitere Unterrichtsräume 

und Büros. 

Insgesamt steht der BSP Business School Berlin zusammen mit der MSB Medi-

cal School Berlin eine Fläche von 4.894 qm zur Verfügung. 

Alle Seminar- und Gruppenarbeitsräume sind mit Tischen, Stühlen, Beamer-

schränken, Whiteboards und Projektionsflächen ausgestattet. Jeder Seminar-

raum ist mit einem DLP-Videoprojektor ausgestattet. Den Lehrkräften stehen 

Laptops mit DVD-Video-Wiedergabe und entsprechender Anschlussmöglichkeit 

zur Verfügung. Außerdem, biete die Hochschule Overheadprojektoren, Flip-

charts und Pinnwände für die allgemeine Nutzung.  
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Die Hochschulbibliothek am Campus Berlin ist eine wissenschaftliche Fachbib-

liothek ohne Archivierungsauftrag. (vgl. Antrag, 2.3.2). Die Bestände sind als 

Freihandbibliothek aufgestellt und können im Rahmen der in der Bibliotheks-

ordnung festgelegten Leihfristen entliehen werden (näheres dazu im Biblio-

thekskonzept Anlage E).  

Der Bestand beläuft sich derzeit auf ca. 198 Tsd. Medien, davon sind rund. 

5,2 Tsd. Monographien, 26 abonnierte Zeitschriften sowie 183 psychologi-

sche Testverfahren und eröffnet Zugänge zu 81 Fach- und E-Learning-

Datenbanken mit 8.000 Online-Journals sowie 185,5 Tsd. E-Books. Die Biblio-

thek ist montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr geöffnet, sollten Blockwochen 

stattfinden, ist die Bibliothek donnerstags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und 

samstags bis sonntags von 9 bis 16 Uhr zugänglich (vgl. Bibliothekskonzept 

Anlage E).  

Darüber hinaus haben die Studierenden und Lehrenden der BSP am Campus 

Berlin die Möglichkeit, die Serviceleistungen nahezu aller wissenschaftlichen 

Bibliotheken zum großen Teil kostenfrei oder gegen ein geringes Entgelt zu 

nutzen. Im Antrag unter 2.3.3 findet sich eine Auflistung der Hard- und Soft-

wareausstattung der Hochschule.  

Kernstück der IT-Infrastruktur im Bereich der Lehre und in der Verwaltung ist 

der „Virtual Campus” der BSP Business School Berlin, der auf der Basis des 

Campus-Management-Systems „TraiNex” betrieben wird. Den Studierenden 

des zu akkreditierenden Studiengangs steht dabei ein geschlossener Bereich 

im Internet zur Verfügung. Alle Studierenden erhalten zu Beginn des ersten 

Semesters die Zugangsdaten zum Virtual Campus. Außerdem steht den Stu-

dierenden und Lehrenden ein WLAN-Netz zur Verfügung, das den Zugriff auf 

den Virtual Campus jederzeit auch von extern ermöglicht. Der Virtual Campus 

bietet den Studierenden die Möglichkeit, sich direkt mit ihren Lehrenden, ihren 

Kommilitoninnen und Kommilitonen, dem Hochschulmanagement und dem 

Prüfungsbüro in Verbindung zu setzen. Sie können Prüfungsstatistiken einse-

hen oder haben Zugriff auf den Bibliotheksbestand und digital aufbereitete 

Literatur und Unterrichtsmaterialien zu den Lehreinheiten. Projektergebnisse 

können im Archiv recherchiert werden. Studentische Arbeitsgruppen haben 

eigene Verzeichnisse zur gemeinsamen Dateiverwaltung im Rahmen von Pro-

jektarbeiten. Diese Grundfunktionen werden durch verschiedene synchrone 
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und asynchrone E-Learning-Instrumente ergänzt (virtueller Klassenraum, virtual 

meetings und Diskussionsforen).  

2.3.3 Qualitätssicherung im Studiengang 

Die Business School Berlin - Hochschule für Management (BSP) misst der 

Qualität von Studium und Lehre laut eigenen Aussagen eine hohe Bedeutung 

bei. Um die eigenen Qualitätsansprüche umzusetzen wurde bereits in der 

Gründungsphase ein Qualitätsmanagementsystem etabliert, welches sich an 

den Eckpunkten der EFQM (European Foundation for Quality Management) 

orientiert.  

In ihrem Konzept zum Qualitätsmanagement (Anlage C) beschreibt die Hoch-

schule auf allen Dimensionen des EFQM-Modells die Bestandteile und Maß-

nahmen, die zur Zielerreichung der Qualitätsziele geplant sind. Hauptverant-

wortlich für das Qualitätsmanagement und die externe und interne 

Qualitätssicherung ist das Rektorat. Hier werden die Qualitätspolitik und die 

Qualitätsziele unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Senats festgelegt. 

Der Studierendenrat (StuRa), als studentisches Vertretungsorgan, vertritt die 

Studierenden gegenüber der Hochschule und kümmert sich in diesem Rahmen 

vor allem um organisatorische Belange. Um insbesondere die Querschnitts-

funktion des Qualitätsmanagements zu erhöhen wurde das Referat für Quali-

tätsentwicklung eingerichtet, welches durch den Referenten für Qualitätssi-

cherung geleitet wird. Der Referent wird durch ein Qualitätsteam unterstützt, 

dem ausgewählte Hochschulzugehörige aus allen Bereichen der BSP angehö-

ren. 

Aktuell werden folgende Instrumente zur Qualitätssicherung eingesetzt: Ak-

kreditierungen, Evaluation der Erstsemester, der Lehre, des Projektstudiums, 

des Prüfungszeitraumes, der Arbeitsbelastung, der Serviceeinrichtungen, der 

Absolvierenden und der Alumni. Die Fragebogen zur Evaluation sind dem An-

trag beigefügt (siehe Anlage C, Unteranlagen). Die Evaluation der Absolvieren-

den wird postalisch durchgeführt. Die Modulevaluierung findet mit Hilfe von 

Online-Fragebögen statt. Der Fragebogen der Evaluation für Studium und Leh-

re wird zum Ende des aktuellen Semesters im onlinebasierten E-Campus frei-

geschaltet. Die Studierenden werden per E-Mail entsprechend informiert und 

auf die anonymisierte Befragung und Auswertung der Befragung hingewiesen. 

Die Selbststudienzeit im Rahmen der Vor- und Nachbereitung der Lehrveran-

staltungen, die Prüfungsvorbereitungszeit und die Zeit des Literaturstudiums 
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geben die Studierenden selbsteinschätzend ebenfalls in ein Onlineformular ein. 

Aussagekräftige Ergebnisse bezogen auf die Module und den Workload liegen 

im Studiengang aufgrund der geringen Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer noch nicht vor. Die Ergebnisse der Erhebungen werden im Evaluierungsbe-

richt in der Anlage 5 aufgeführt.  

Für die verschiedenen Evaluierungen wird eine Wirksamkeitstabelle mit identi-

fizierten Qualitätsdefiziten, Maßnahmen mit Verantwortlichkeiten und Wirk-

samkeitsprüfungen erstellt (ausführlich Antrag 1.6.3). Statistische Daten zum 

Studiengang wie Bewerber-, Anmelde-, Abbrecher- und Absolvierendenzahlen 

werden ebenfalls erfasst.  

Die BSP unterstützt die Professionalisierung ihrer Lehrenden durch das Einbin-

den wissenschaftlicher Weiterbildung in regelmäßige Klausurtagungen. Dabei 

liegt der Schwerpunkt im Bereich der hochschuldidaktischen Qualifizierung. 

Alle in der Lehre Tätigen unterstützt der Leitfaden für Lehrende (internes Ar-

beitsdokument). Um die Qualität der Lehre zu gewährleisten, wird den Lehren-

den ein Programm zur Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

dem Schwerpunkt Hochschuldidaktik angeboten (Anlage H). 

Die Homepage gibt Studieninteressierten einen Überblick über die Studienmög-

lichkeiten an der Business School Berlin - Hochschule für Management (BSP) 

und an dem Department Wirtschaftspsychologie. Neben den Inhalten, Abläu-

fen und Besonderheiten der einzelnen Studiengänge lernen die Besucherinnen 

und Besucher die Business School Berlin - Hochschule für Management (BSP) 

als Campus kennen.  

Das Betreuungsangebot der Hochschule für die Studierenden umfasst neben 

individueller Beratung ein Betreuungsangebot in unterschiedlichen Bereichen. 

Es gibt einen Career Service (mit der Aufgabe, die Schnittstelle zwischen Stu-

dium und Beruf zu gestalten), die virtuelle Betreuung per Campus-

Verwaltungssystem TraiNex, Tutorien (zur Nachbereitung von Lehrveranstal-

tungen, zur Unterstützung in lernintensiven Fächern und zur Vorbereitung von 

Prüfungen), ein Language Center sowie die Studienberatung durch die Lehren-

den.  

Die Informationen zum Thema Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behin-

derung oder chronisch Kranke sowie ausländische Studierende und Personen 

mit Migrationshintergrund sind im Antrag zusammengefasst und im Konzept 
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für Chancengleichheit beschrieben. Maßnahmen zur Förderung der Geschlech-

tergerechtigkeit sind ebenfalls im Gleichstellungskonzept dargestellt (Anlage 

B).  

Nachteilsausgleiche bei der Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen 

sind in der Rahmenstudien- und Prüfungsordnung (§ 6 Abs.3, § 7 Abs. 3, 

§ 11 Abs. 3) geregelt (siehe Anlage 1). 

2.4 Institutioneller Kontext 

Die BSP Business School Berlin ist eine private, staatlich anerkannte Hoch-

schule für Management mit Sitz in der Siemens-Villa in Berlin. Sie wurde 2009 

als Business School Potsdam gegründet. Seit 2015 trägt die Hochschule den 

Namen BSP Business School Berlin GmbH – Hochschule für Management.  

Die Zusammensetzung und Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung 

ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag (Anlage G). Die Mitwirkungsmög-

lichkeiten der Hochschulangehörigen sind in der Grundordnung für alle verbind-

lich geregelt (Anlage 1).  

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe des 

Gesellschaftsvertrages. Der Rektor ist für den geordneten Hochschulbetrieb 

verantwortlich und trifft alle erforderlichen Entscheidungen zur Erhaltung bzw. 

Wiederherstellung der Ordnung. Der Rektor kann bis zu zwei Prorektoren be-

stellen und diesen Aufgaben übertragen. Rektor, Prorektor und Geschäftsfüh-

rung bilden das Rektorat. Der Senat ist oberstes akademisches Gremium der 

BSP Business School Berlin. In dieser Funktion wird er in Angelegenheiten der 

Lehre, des Studiums und der Forschung beratend tätig, die die gesamte Hoch-

schule betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind. Er beschließt Ange-

legenheiten, die ihm durch die Grundordnung zur Entscheidung zugewiesen 

sind. Die Leistungsbereiche Lehre und Forschung werden fachlich und diszipli-

narisch vom Rektor und in der operativen Umsetzung unterstützend von den 

Prorektoren für Forschung sowie für Studium und Lehre geleitet.  

Die Hochschule verfügt derzeit über 813 Studierende am Campus Berlin und 

267 Studierende am Campus Hamburg (Stand: Wintersemester 2016/17). 

Angeboten werden derzeit die folgenden Bachelor-Studiengänge: 

- Betriebswirtschaftslehre (B.A.), 

- Business Administration (B.A.),  
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- Internationale Betriebswirtschaft (B.A.),  

- Kommunikationsmanagement (B.A.),  

- Modemarketing (B.A.), 

- Wirtschaftspsychologie (B.A.).  

Darüber hinaus werden folgende Master-Studiengänge angeboten:  

- Business Administration (M.A.), 

- Medienpsychologie (M.A.),  

- Sportpsychologie/Sportpsychologische Beratung (M.A.) sowie  

- Wirtschaftspsychologie (M.A.). 

- Master of Business Administration (Master of Business Administration),  

- Executive Master of Business Administration (Master of Business Ad-

ministration). 

Alle Studienangebote sind staatlich anerkannt und fachlich akkreditiert. 

Am Campus Hamburg werden derzeit die Bachelor-Studiengänge „Internatio-

nale Betriebswirtschaft“ und „Wirtschaftspsychologie“ und die Master-

Studiengänge „Business Administration“ und „ Wirtschaftspsychologie“ ange-

boten.  

Die Grundkonzeption der Forschung an der BSP beinhaltet zwei thematisch 

abgegrenzte Forschungscluster sowie einen Interessensschwerpunkt, der bei 

weiterer Intensivierung der Forschungsaktivitäten zu einem Cluster aufgebaut 

werden kann: Cluster 1 – Management und Psychologie, Cluster 2 – Innovati-

ons-, Infrastruktur- und Medienmanagement und den Interessensschwerpunkt 

Sportpsychologie. Dem Antrag ist das Forschungskonzept beigelegt (Anlage A 

nur digital). Die aktuellen Forschungsprojekte und die zugehörigen Drittmittel-

projekte mit Volumen werden im Antrag unter 1.2.7 bzw. 2.3.4 gelistet.  
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3 Gutachten 

3.1 Vorbemerkung 

Die Vor-Ort-Begutachtung des von der Business School Berlin – Hochschule 

für Management (BSP) zur Akkreditierung eingereichten konsekutiven Master-

Studiengangs „Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung“ (Vollzeit / 

Teilzeit) fand am 17.05.2017 an der Business School Berlin – Hochschule für 

Management (BSP) gemeinsam mit der Vor-Ort-Begutachtung der Master-

Studiengänge „Medienpsychologie“ und „Wirtschaftspsychologie – Schwer-

punkt Personal- und Organisationsentwicklung (PEOE)” statt. 

Die Akkreditierungskommission hat folgende Gutachterinnen und Gutachter 

berufen: 

als Vertreterin und Vertreter der Hochschulen: 

Herr Prof. Dr. Michael Henninger, Pädagogische Hochschule Weingarten  

Herr Prof. Dr. Oliver Stoll, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  

Frau Prof. Dr. Yvette Völschow, Universität Vechta 

als Vertreterin der Berufspraxis: 

Frau Nicole Hanisch, Rheingold Institut, Köln 

als Vertreterin der Studierenden: 

Frau Helen Johanßen, Universität Potsdam 

Gemäß den vom Akkreditierungsrat beschlossenen „Regeln für die Akkreditie-

rung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des 

Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i. d. F. vom 20.02.2013; Drs. AR 

20/2013) besteht die Aufgabe der Gutachterinnen und Gutachter im Akkredi-

tierungsprozess in der Beurteilung des Studiengangskonzeptes und der Plausi-

bilität der vorgesehenen Umsetzung. Insbesondere geht es dabei um die Quali-

fikationsziele des Studiengangs, die konzeptionelle Einordnung des Studien-

gangs in das Studiensystem, das Studiengangskonzept, die Studierbarkeit, das 

Prüfungssystem, studiengangsbezogene Kooperationen, die (personelle, säch-

liche und räumliche) Ausstattung, Transparenz und Dokumentation, die Um-

setzung von Ergebnissen der Qualitätssicherung im Hinblick auf die Weiter-

entwicklung des Studienganges (insbesondere sind Evaluationsergebnisse und 

Untersuchungen zur studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und 

des Absolventenverbleibs vorzulegen und im Rahmen der Weiterentwicklung 

des Studienganges zu berücksichtigen und zu dokumentieren) sowie die Um-
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setzung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. Bei Studien-

gängen mit besonderem Profilanspruch sind zudem die damit verbundenen 

Kriterien und Anforderungen zu berücksichtigen und zu überprüfen. 

Der Vor-Ort-Bericht der Gutachterinnen und Gutachter gliedert sich nach den 

vom Akkreditierungsrat vorgegebenen „Kriterien für die Akkreditierung von 

Studiengängen“ gemäß den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen 

und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 

08.12.2009 i. d. F. vom 20.02.2013; Drs. AR 20/2013) und wird nach der 

Beschlussfassung durch die Akkreditierungskommission als Teil des Bewer-

tungsberichts veröffentlicht. 

3.2 Eckdaten zum Studiengang 

Der von der Business School Berlin – Hochschule für Management (BSP), 

Fakultät Business and Management, Department Wirtschaftspsychologie, 

angebotene Studiengang „Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung“ 

ist ein konsekutiver Master-Studiengang, in dem insgesamt 120 Credit Points 

(CP) nach dem European Credit Transfer System (ECTS) vergeben werden. Ein 

CP entspricht einem Workload von 30 Stunden. Das Studium ist als ein vier 

Semester Regelstudienzeit umfassendes Vollzeitstudium bzw. als ein sechs 

Semester Regelstudienzeit umfassendes Teilzeitstudium konzipiert. Der gesam-

te Workload beträgt 3.600 Stunden. Er gliedert sich im Vollzeitmodell in 1.732 

Stunden Präsenzstudium und 1.868 Stunden Selbststudium. Während des 

Studiums wird ein Praktikum von 450 Stunden (15 CP) durchgeführt. Der 

Studiengang ist in 18 Module gegliedert, die alle erfolgreich absolviert werden 

müssen. Das Studium wird mit dem Hochschulgrad „M.A“ (Master of Arts) 

abgeschlossen. Zulassungsvoraussetzung für den Studiengang ist in der Regel 

ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss im Fachbereich Psycholo-

gie, Sportwissenschaften, oder human-geisteswissenschaftlichen Fächern mit 

Studienanteilen in Beratung und entsprechenden Erfahrungen im und Bezügen 

zum Sport. Die erstmalige Immatrikulation von Studierenden erfolgte im Win-

tersemester 2012/2013. Dem Studiengang stehen jeweils zum Wintersemes-

ter 30 Studienplätze zur Verfügung. Bislang haben 22 Studierende den Studi-

engang erfolgreich absolviert. Es werden Studiengebühren erhoben. 
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3.3 Vor-Ort-Bericht der Gruppe der Gutachterinnen und Gutachter  

Die Gruppe der Gutachterinnen und Gutachter traf sich am 16.05.2017 zu 

einer Vorbesprechung. Dabei wurden die zuvor versandten Unterlagen und die 

sich daraus ergebenden Fragen und Probleme diskutiert. Des Weiteren wurde 

die am folgenden Tag stattfindende Vor-Ort-Begutachtung an der Hochschule 

strukturiert. 

Die Vor-Ort-Begutachtung am 17.05.2017 wurde nach dem vorgegebenen 

Zeitplan durchgeführt. Die Gutachterinnen und Gutachter wurden von Mitar-

beitenden der AHPGS begleitet. 

Die Gutachterinnen und Gutachter führten Gespräche mit der Hochschullei-

tung, mit Vertreterinnen und Vertretern der Fakultät und des Departments, 

den Programmverantwortlichen und Lehrenden sowie mit einer Gruppe von 

Studierenden. Bei einer Führung durch die Institution konnten sich die Gutach-

terinnen und Gutachter ein Bild über die hinreichend guten Bedingungen für die 

Realisierung des Studienangebotes machen.  

Im Rahmen der Vor-Ort-Begutachtung wurden den Gutachterinnen und Gut-

achtern folgende weitere Unterlagen zur Einsichtnahme gestellt: 

- Daten zum Absolvierendenverbleib, 

- Auswahl an Masterarbeiten mit unterschiedlichem Notenspektrum, 

- Auswahl an Berichten der Projektstudien.  

3.3.1 Qualifikationsziele 

Der konsekutive Master-Studiengang „Sportpsychologie / Sportpsychologische 

Beratung“ richtet sich an Bachelorabsolvierende aus der Psychologie, den 

Sportwissenschaften und human-geisteswissenschaftlichen Fächern mit Studi-

enanteilen in Beratung und entsprechenden Erfahrungen im und Bezügen zum 

Sport. Der Master-Studiengang verbindet Psychologie und Sportwissenschaf-

ten mit den Bereichen Ökonomie, Management und Marketing. 

Die Hochschule erläutert, dass an der Partnerhochschule der Medical School 

Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin (MSB) auf dem gleichen Cam-

pus auch noch einen Master-Studiengang „Klinische Psychologie und Psycho-

therapie“ anbietet. Für Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen der Psycho-

logie auch anderer Hochschulen, die nicht den Weg der klinischen Psychologie 
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mit anschließender Therapieausbildung anstreben, bieten die drei angewandten 

Master-Studiengänge eine alternative Berufsperspektive.  

Das Profil des Master-Studiengangs beruht auf den Kompetenzfeldern Allge-

meine Fachkompetenz Management und Psychologie, Erweiterte Fachkompe-

tenz (Sportpsychologie, Sportwissenschaft und Management, Analyse und 

Entwicklung, Beratung und Behandlung), praktische Anwendung und Metho-

denkompetenz. Im Bereich der Psychologie vertritt die Hochschule einen mor-

phologischen Ansatz, der nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter ein 

Alleinstellungsmerkmal darstellt und häufig im Bereich Kultur-, Markt- und 

Medienforschung nachgefragt wird. Die Studierenden vor Ort berichten einer-

seits, dass sie ganz bewusst wegen dieses Schwerpunktes an der Business 

School Berlin studieren, anderseits aber auch, dass ihnen erst während des 

Studiums klar wurde, welche psychologische Ausrichtung dem Studiengang 

zugrunde liegt. Der tiefenpsychologische Schwerpunkt sollte nach Ansicht der 

Gutachterinnen und Gutachter noch deutlicher und transparenter für die Inte-

ressentinnen und Interessenten des Studiengangs herausgestellt werden. 

Neben den erforderlichen Handlungskompetenzen für die praktische Tätigkeit 

wird im Studiengang durch eine wissenschaftlich-methodische Qualifikation in 

qualitativen und quantitativen Methoden auch eine Grundlage für eine wissen-

schaftliche Tätigkeit gelegt. Neben der Vermittlung von Fach- und Methoden-

wissen sowie der Entwicklung von Fach- und Schlüsselkompetenzen kommt 

der Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden eine besondere Rolle im Stu-

dium zu. Durch die Teilnahme an Einzel- und Teamcoachings sowie an Reflexi-

ons- und Beratungsworkshops erwerben die Studierenden Voraussetzungen 

für den Umgang mit Profisportlern und -sportlerinnen, Vereinen, Olympiastütz-

punkten und Leistungszentren. Während des Studiums wird auf unterschiedli-

chen Ebenen die Fähigkeit der Studierenden zur aktiven Teilhabe am gesell-

schaftlichen Zusammenleben gefördert. Die Studierenden vor Ort betonen 

ebenfalls, dass an der Hochschule insgesamt und besonders im Studiengang 

durch den morphologischen Schwerpunkt viel Wert auf die Persönlichkeits-

entwicklung gelegt wird.  

Die Arbeitsfelder der Absolventinnen und Absolventen des Master-

Studiengangs „Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung“ liegen z.B. 

in den Bereichen Beratung, Coaching, Teamentwicklung, Motivation, Personal- 

und Organisationsentwicklung im Leistungssport. Die bisherigen 22 Absolven-
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tinnen und Absolventen des Master-Studienganges wurden nach Angaben der 

Hochschule auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt. Eine Übersicht über den Ver-

bleib der Absolvierenden lag vor Ort aus. Die Gutachterinnen und Gutachter 

schätzen die beruflichen Perspektiven ebenfalls positiv ein.  

Bezogen auf das Berufsbild „Sportpsychologie / Sportpsychologische Bera-

tung“ halten es die Gutachterinnen und Gutachter für wichtig, dass den Stu-

dierenden im obligatorischen Auswahlgespräch klar kommuniziert wird, welche 

beruflichen Berechtigungen im Bereich der Psychologie mit diesem Abschluss 

offen sind. Eine Therapieausbildung zum approbierten Psychotherapeuten 

gemäß dem Psychotherapeutengesetz ist mit diesem Abschluss nicht möglich.  

Aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter orientiert sich das Studiengangs-

konzept an Qualifikationszielen, die sowohl fachliche Aspekte als auch die 

wissenschaftliche Befähigung umfassen. Durch die gezielt interprofessionellen 

Elemente im Studiengangskonzept haben auch überfachliche Aspekte ihre 

Relevanz. Sie schätzen die Qualifikationsziele als adäquat ein und kommen zu 

der Einschätzung, dass der Studiengang zur Aufnahme einer qualifizierten 

Erwerbstätigkeit befähigt (vgl. auch Kriterium 3).  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt. 

3.3.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der vorliegende Master-Studiengang ist vollständig modularisiert und die An-

wendung des European Credit Transfer Systems (ECTS) ist gegeben. Im Stu-

diengang sind 18 Module vorgesehen, die jeweils einen Umfang von fünf bis 

15 CP aufweisen und alle absolviert werden müssen. Für die Master-Arbeit 

und das Kolloquium werden 20 CP vergeben. Alle Module werden innerhalb 

eines Semesters abgeschlossen. Mobilitätsfenster sind gegeben. Möglichkeiten 

für Auslandaufenthalte werden von den Studierenden nur selten genutzt, die 

Tendenz ist aber steigend. Die Gutachterinnen und Gutachter empfehlen, die 

Studierenden, insbesondere im Rahmen des Projektstudiums, stärker zu einem 

Auslandaufenthalt zu motivieren.  

Im Semester ist im Vollzeitmodell ein Workload von 30 CP, im Teilzeitmodell 

von 20 CP vorgesehen. Der Master-Studiengang wird mit dem „Master of 

Arts“ (M.A.) abgeschlossen.   
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Der Studiengang entspricht aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter (1) 

den Anforderungen des „Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulab-

schlüsse“ vom 16.02.2017, (2) den Anforderungen der „Ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-

Studiengängen“ vom 10.10.2003 in der derzeit gültigen Fassung, (3) den 

landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Master-Studiengängen sowie (4) der verbindlichen Auslegung und Zusammen-

fassung von (1) bis (3) durch den Akkreditierungsrat. 

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt. 

3.3.3 Studiengangskonzept 

Zugangsvoraussetzung für den Studiengang ist ein abgeschlossenes Bachelor-

Studium im Fachbereich Psychologie, Sportwissenschaften oder der human-

geisteswissenschaftlichen Fächer mit Studienanteilen in Beratung und ent-

sprechenden Erfahrungen im und Bezügen zum Sport. Die Erfahrungen der 

ersten Kohorten haben laut Hochschule gezeigt, dass Absolventinnen und 

Absolventen mit den sehr heterogenen Eingangsvoraussetzungen oft erst nach 

dem ersten Semester ein einheitliches Kompetenzniveau erreicht hatten. Das 

Studiengangskonzept sieht seit dem Wintersemester 2016/17 nun vor, das die 

Studierenden je nach Eingangsprofil in vier studiengangübergreifenden Wahl-

pflichtmodulen (25 CP) die jeweils komplementären beruflichen Handlungs-

kompetenzen aus dem bisher nicht studierten Bereich erwerben. Für Absolven-

tinnen und Absolventen der Psychologie sind das die sportwissenschaftlichen 

bzw. wirtschaftswissenschaftlichen/Management Grundlagen, bei Absolven-

tinnen und Absolventen der Sportwissenschaften die psychologischen Grund-

lagen bzw. die Beratungspsychologie.  

Die Gutachterinnen und Gutachter diskutieren mit der Hochschule, inwieweit 

vier komplementäre Module mit 25 CP für die unterschiedlichen Eingangsvo-

raussetzungen als Ergänzung notwendig sind oder ob es nicht stattdessen 

sinnvoller wäre, den fachlichen Schwerpunkt im Studiengang zu vertiefen 

bzw. zu erweitern. Dementsprechend könnten die Zugangsvoraussetzungen 

präzisiert und die Inhalte der Wahlpflichtmodule auf Bachelorebene angeboten 

werden. Die Hochschule erläutert, dass das Andocken der Wahlmodule an die 

Bachelor-Studiengänge angedacht, aber strukturell nicht umsetzbar war. Die 

Vermittlung der Inhalte der Wahlpflichtmodule 1 bis 4 findet nach Aussagen 
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der Hochschule und der Studierenden auf Masterniveau statt. Die Studieren-

den verfügen laut Hochschule im Anschluss an den Wahlpflichtbereich über 

einen breiten Sockel an Kompetenzen im Bereich Psychologie und Manage-

ment. Die Gutachterinnen und Gutachter raten, in den Modulbeschreibungen 

der komplementären Bereiche die Begrifflichkeit „Vermittlung von Grundlagen“ 

zu vermeiden und das Masterniveau in den vier Modulen konsequent zu ge-

währleisten. 

Nach Ansicht der Hochschule und der Gutachterinnen und Gutachter ist das 

Feld der Sportpsychologie / Sportpsychologischen Beratung sowohl von 

sportwissenschaftlichen, psychologischen als auch von wirtschaftswissen-

schaftlichen Fragestellungen geprägt, so dass die Studierenden gegenseitig 

von den unterschiedlichen Eingangsqualifikationen profitieren können. Die 

betriebswirtschaftlichen Inhalte sind nach Ansicht der Hochschule sowohl für 

alle Tätigkeiten im Bereich des Gesundheitswesens, als auch für eine mögliche 

selbstständige Tätigkeit im Bereich der Wirtschaft z.B. als Berater für Spitzen-

sportler notwendig. Auch die Studierenden vor Ort, die teilweise schon das 

neue Modell mit den Wahlpflichtmodulen absolvieren, teilweise auch noch 

nach dem vorherigen Konzept ohne Wahlmodule studieren, halten die Wahl-

pflichtmodule durchweg für sinnvoll, um ein einheitliches Kompetenzniveau 

herzustellen. Es wurde allerdings seitens der Studierenden der Wunsch geäu-

ßert auch schon im ersten Semester fachspezifische Inhalte der Sportpsycho-

logie vermittelt zu bekommen. Die Gutachterinnen und Gutachter halten dieses 

Interesse für nachvollziehbar und raten der Hochschule eine mögliche Umset-

zung zu prüfen. Gegebenenfalls auch zu Lasten der wirtschaftswissenschaftli-

chen Module.  

Im Anschluss an den Wahlpflichtbereich werden studiengangspezifisch die 

Fachkompetenzen (45 CP) vermittelt und ein Projektstudium (15 CP) durchge-

führt. Das Kompetenzfeld der Methodenkompetenz (35 CP) mit den For-

schungsmethoden, Projektarbeit und -supervision, Master-Thesis und Kolloqui-

um wird wieder studiengangsübergreifend für alle drei zu akkreditierenden 

Studiengänge angeboten. Synergien aufgrund der unterschiedlichen Eingangs-

kompetenzen und der fachlichen Schwerpunkte können laut Hochschule auch 

hier genutzt werden. Im Modul M16 „Forschungsmethoden II“ erfolgt die Zu-

sammensetzung der Gruppen im Hinblick auf die Master-Thesis zum Beispiel 

nach methodischen und nicht nach fachlichen Schwerpunkten.   
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Grundsätzlich sind die Gutachterinnen und Gutachter der Auffassung, dass 

zwischen den drei Studiengängen, „Medienpsychologie“, „Sportpsychologie / 

Sportpsychologische Beratung“ und „Wirtschaftspsychologie – Schwerpunkt 

Personal- und Organisationsentwicklung (PEOE)”, inhaltlich mehr differenziert 

bzw. die fachlichen Schwerpunkte in den einzelnen Studiengängen gestärkt 

werden sollten. Positiv sehen die Gutachterinnen und Gutachter die beantragte 

Anerkennung des Curriculums durch die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsycho-

logie (asp). 

Im Kompetenzfeld Praktische Anwendung (15 CP) absolvieren die Studieren-

den im M14 ein „Projektstudium“ in Praxiseinrichtungen von mindestens 10 

Wochen à 40 Stunden. Die Studierenden vor Ort halten die Verknüpfung von 

Praxis und Theorie für ein zentrales Element des Studiengangs. Einzelne Stu-

dierende berichten auch, dass sie das Projektstudium länger als vorgesehen 

durchführen. Andere hatten bereits ab dem ersten Semester die Möglichkeit in 

der Praxis parallel tätig zu sein, da die Hochschule über vielfältige Kontakte 

zum Leistungssport verfügt. Sie halten das Projektstudium für ausgesprochen 

wichtig und zwingend notwendig, auch um für sich den geeigneten Weg und 

das Ziel für die Zukunft zu finden. Die Hochschule hat eine Handreichung zum 

Projektstudium erstellt. Weiterhin wurde studiengangsübergreifend ein Projekt-

studiumsbüro eingerichtet und mit einer Vollzeitstelle besetzt. 

Aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter gewährleistet die Studienorgani-

sation die Umsetzung des Studiengangskonzeptes für den vorliegenden Mas-

ter-Studiengang. Der Studiengang ist in der Kombination der einzelnen Module 

stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele aufgebaut und sieht 

adäquate Lehr- und Lernformen vor. Positiv zur Kenntnis nehmen die Gutach-

tenden auch die Berichte der Studierenden von den guten Erfahrungen mit den 

Dozentinnen und Dozenten aus der Praxis, die inhaltlich genau da ansetzten, 

wo es interessant sei, dabei auf ihre spezifischen Interessen eingehen und hier 

verstärkt auch interaktive Lehrmethoden anwenden. 

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen und das Auswahlverfahren zum 

Bachelor-Studiengang sind in der Zulassungs- und Auswahlordnung unter § 2 

und in der Studien-und Prüfungsordnung unter § 2 geregelt. 

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt.  
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3.3.4 Studierbarkeit 

Der Gesamtarbeitsaufwand von 3.600 Stunden im Studiengang gliedert sich in 

1.732 Stunden Präsenzstunden und 1.868 Stunden Selbstlernzeit. Die berufs-

praktische Tätigkeit umfasst 450 Stunden. Die Studierenden aus dem Master-

Studiengang berichten vor Ort, dass an der Hochschule eine Anwesenheits-

pflicht besteht und die Studiengänge an der BSP einen klaren Ablauf mit einer 

intensiven Betreuung vorsehen, den viele Studierende schätzen. Blended Lear-

ning Anteile sind im Studiengang nur vereinzelt vorgesehen. Die Lehrformen 

im Studiengang sind nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter vielfältig 

und werden im Modulhandbuch differenziert aufgeführt.   

Die erwarteten Eingangsqualifikationen im Studiengang werden aus Sicht der 

Gutachterinnen und Gutachter durch das Aufnahmeverfahren hinreichend 

berücksichtigt (ergänzend siehe Diskussion zum Wahlpflichtbereich unter Krite-

rium 3). Der Workload und die Prüfungsdichte werden als angemessen gewer-

tet. Fachliche und überfachliche Studienberatung findet statt. Die Studieren-

den bestätigen eine gute Erreichbarkeit der Lehrenden, auch außerhalb der 

Präsenzzeiten. Die Studierbarkeit ist nach Ansicht der Studierenden und der 

Gutachterinnen und Gutachter gewährleistet. Die Belange von Studierenden 

mit Behinderung werden berücksichtigt.  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt.  

3.3.5 Prüfungssystem 

Alle Module im Studiengang werden mit einer Prüfung abgeschlossen. Die 

Prüfungsleistungen, in der Regel Präsentationen, fallbezogene Referate oder 

mündliche Prüfungen, werden in den Modulbeschreibungen aufgeführt. Reine 

Klausuren sollen vermieden werden. Die Lehrenden erläutern auf Nachfrage, 

dass sich hinter der Prüfungsform Präsentationen auch interaktive Prüfungs-

formen, z.B. Rollenspiele, verbergen können. Besonders positiv berichten die 

Studierenden in diesen Zusammenhang auch von dem Modul „Teambuilding / 

Teamentwicklung“. Die Gutachterinnen und Gutachter können die Verwen-

dung der einzelnen Prüfungsformen bezogen auf die zu erreichenden Kompe-

tenzen nachvollziehen, sind aber dennoch der Ansicht, dass kompetenzorien-

tiertes Prüfen im Studiengang noch nicht durchgängig umgesetzt ist. Bei der 

Weiterentwicklung des Studiengangs sollte darauf noch mehr Augenmerk 
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gerichtet werden. Manche Prüfungsformen sind auch im Modulhandbuch nicht 

adäquat abgebildet, z.B. „eigenständiges Projekt in einer Hausarbeit“, und 

sollte hier ausdifferenziert werden. Der Master-Studiengang schließt mit der 

Erstellung der Master-Arbeit einschließlich Kolloquium ab, die die Fähigkeiten 

im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens nachweist. Bewertungsmaßstäbe 

für Master-Arbeiten sind festgelegt. Die Studierenden führen bezogen auf ihre 

Themen eine eigenständige Literaturanalyse durch. Bei Arbeiten mit empiri-

schem Schwerpunkt wird auch englischsprachige, Impact gerankte Literatur 

erwartet. Bei der Bewertung der Master-Arbeit zählt methodische Genauigkeit 

und die Anwendung der gewählten Methoden. Die Erstellung eines Exposé ist 

obligatorisch. Die Arbeiten werden regelhaft von zwei Dozentinnen und Dozen-

ten bewertet.  

Die Gutachterinnen und Gutachter sehen vor Ort Master-Arbeiten der Absol-

ventinnen und Absolventen aus den drei Studiengängen ein und bewerten das 

Niveau der Arbeiten als sehr unterschiedlich. Auch bezogen auf die Bewer-

tungskriterien besteht zwischen Gutachterinnen und Gutachtern und Hoch-

schule kein einheitliches Verständnis. Die Gutachterinnen und Gutachter emp-

fehlen der Hochschule, zur besseren Nachvollziehbarkeit der Bewertung die 

Bewertungskriterien für die Master-Arbeiten und ggf. die Vorgaben für das 

einzureichende Exposé noch weiter auszudifferenzieren. Weiterhin sollte in der 

Master-Arbeit auch auf den an der Hochschule vermittelten morphologisch-

tiefenpsychologischen Ansatz eingegangen werden, sofern die Arbeit metho-

disch darauf Bezug nimmt. Da von potentiellen Arbeitgeberinnen und Arbeit-

gebern häufig auch die Abschlussarbeit bei Bewerbungen eingefordert wird, ist 

diese nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter sowohl für die Absol-

ventinnen und Absolventen als auch für die Hochschule eine Art „Aushänge-

schild“. Die Gutachterinnen und Gutachter regen an, z.B. ein Best-Practice-

Beispiel mit den Studierenden zu diskutieren und insgesamt auf ein hohes 

Niveau der Abschlussarbeiten zu achten.  

Bei den Berichten des Projektstudiums vermissen die Gutachterinnen und Gut-

achter teilweise eine wissenschaftliche Reflektion des Projektes. Häufig wer-

den ihrer Ansicht nach eher Arbeitsplatzempfindungen geschildert. Die Verbin-

dung zum Ziel des Studiengangs ist dabei nicht klar ersichtlich. Die 

Studierenden bestätigen, dass im Projektbericht der Fokus insbesondere darauf 

gelegt wird, welche Schlüsse sie aus dem Projekt für sich selbst ziehen kön-

nen. Die Gutachterinnen und Gutachter sehen hier auch einen Zusammenhang 
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zu dem morphologisch-tiefenpsychologischen Ansatz des Studiengangs. Laut 

Hochschule ist diese eher beschreibende Ebene in den Berichten im Sinne einer 

Kulturanalyse auch explizit gewünscht. Im Modul „Projektarbeit und –

supervision“ findet dann anschließend die begleitete Reflektion der Projektstu-

dien statt.  

Die Gutachterinnen und Gutachtern empfehlen der Hochschule, den Ansatz 

und den Inhalt der Projektidee für das Projektstudium weiterzuentwickeln und 

deutlich von einem Praktikum abzugrenzen. Das Anspruchsniveau der Berich-

te, die Inhalte und die Struktur sollten klarer formuliert und Bewertungskrite-

rien definiert werden. 

Die Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Stu-

dienmodulen und Studienzeiten gemäß der Lissabon-Konvention sowie die 

Anerkennung außerhochschulisch erworbener Leistungen sind in der Rahmen-

studien- und -prüfungsordnung in § 14 geregelt. Die Nachteilsausgleichsrege-

lungen finden sich im Gleichstellungskonzept und in der Rahmenstudien- und -

prüfungsordnung § 6, § 7 und § 11. Die Umrechnung der Noten in die ECTS-

Grade ist unter § 10 Absatz 4 in der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung 

geregelt. Die Studien- und Prüfungsordnung liegt in genehmigter Form vor und 

wurde einer Rechtsprüfung unterzogen. 

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt.  

3.3.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Der Master-Studiengang „Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung“ 

wird in alleiniger Verantwortung der Business School Berlin - Hochschule für 

Management (BSP) angeboten. 

Das Kriterium hat daher keine Relevanz. 

3.3.7 Ausstattung 

Die Hochschule hat ihren Sitz in der Siemens Villa in Berlin Steglitz. Darüber 

hinaus hat die Hochschule einen weiteren Campus bezogen, der auch barriere-

frei zugänglich ist. Hier finden sich zahlreiche weitere Unterrichtsräume und 

Büros. Aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter ist die sächliche und 

räumliche Ausstattung angemessen. 
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Die BSP verfügte im Wintersemester 2016/17 über 24 hauptberufliche Profes-

sorinnen und Professoren im Umfang von 21,66 VZÄ (13,06 VZÄ im Depart-

ment Betriebswirtschaft/Management/Kommunikation, 8,6 VZÄ im Depart-

ment Wirtschaftspsychologie. Der prozentuale Anteil der Lehre, der von 

Professorinnen und Professoren erbracht werden muss, beträgt laut den ge-

setzlichen Vorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-

schaft mindestens 50 %. Die Hochschule gibt an, dass der Anteil hauptamt-

lich erbrachter Lehre im vorliegenden Master-Studiengang etwa 84 %, der 

Anteil professoraler Lehre bei 51,6 % liegt. Derzeit sind zehn zusätzliche un-

terschiedliche Denominationen ausgeschrieben. Die Gutachterinnen und Gut-

achter sehen die Entwicklung der Hochschule, in Bezug auf die Personalerwei-

terung, positiv. 

Lehrbeauftrage erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeit das „Dozentenboarding“, 

eine Art Leitfaden mit Hinweisen zu sämtlichen Informationsquellen und for-

malen Rahmenbedingungen, der aber auch noch einmal mündlich erläutert 

wird. Seit 2010 wird ein „Dozentennetzwerk“ gepflegt. Zusätzlich wurde ein 

MidTerm Review zum Austausch der Dozentinnen und Dozenten eingerichtet. 

Ein regelmäßige Austausch mit dem Studiengangsleiter hilft inhaltliche Über-

scheidungen zwischen den Modulen reduzieren bzw. zu vermeiden.  

Die Vollzeitprofessuren sind vier Tage in der Woche an der Hochschule. Die 

Anwesenheitszeiten richten sich dabei nach den Unterrichtszeiten. Es gibt 

keine festen Sprechzeiten, die Lehrenden sind aber jederzeit ansprechbar. Das 

bestätigen auch die Studierenden. 

Es bestehen Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Weiterbildung durch regel-

mäßige Klausurtagungen an der Hochschule. Darüber hinaus können die Mitar-

beitenden der Hochschule ein Programm zur Mitarbeiterweiterbildung an der 

Medical School Hamburg absolvieren. Das hochschuldidaktische Weiterbil-

dungsprogramm wird laut Hochschule gut angenommen.  

Aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter werden für die Lehre, vorausge-

setzt die vorgesehene Personalbesetzung wird wie geplant umgesetzt, quanti-

tativ hinreichend viele Professorinnen und Professoren zur Verfügung stehen.  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums teilweise erfüllt. Die Stellenbesetzung der Professuren mit 

sportwissenschaftlichen / sportpsychologischen Kompetenzen ist anzuzeigen. 
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3.3.8 Transparenz und Dokumentation 

Alle relevanten Informationen zum Studiengang, Studienverlauf, zu Prüfungs-

anforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der Nachteilsaus-

gleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind auf der Webseite 

dokumentiert und veröffentlicht. 

Bezogen auf das Berufsbild „Sportpsychologie“ halten es die Gutachterinnen 

und Gutachter für wichtig, dass den Studierenden auch im Auswahlgespräch 

klar kommuniziert wird, welche beruflichen Perspektiven im Bereich der Psy-

chologie mit diesem Abschluss offen sind. Eine Therapieausbildung zum ap-

probierten Psychotherapeuten gemäß dem Psychotherapeutengesetz ist mit 

diesem Abschluss nicht möglich (siehe Kriterium 3). 

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt. 

3.3.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Hochschule hat ein Qualitätsmanagementkonzept erstellt, das sich an den 

Kriterien des EFQM-Modells orientiert. Die Qualität ihrer Studiengänge und 

auch die kontinuierliche Weiterentwicklung auf allen Ebenen sind erklärte Ziele 

der Hochschule. Das Konzept sieht den Einsatz unterschiedlicher schriftlicher 

Befragungsinstrumente vor: Evaluation der Erstsemester, der Lehre, der Ser-

viceeinrichtungen, der Absolvierenden und der Alumni. Auch die Arbeitsbelas-

tung der Studierenden wird durch Abfragen der Studierbarkeit (Zeitaufwand) 

im Rahmen der Lehrveranstaltungen erhoben. Die Hochschule unterscheidet 

bezogen auf die Evaluation zwischen eine formellen und einer informellen Ebe-

ne. Ein studiengangspezifischer Evaluierungsbericht liegt vor. 

Die Hochschule berichtet, dass sie seit der Reakkreditierung ihrer Studiengän-

ge verstärkt das Augenmerk auf die Evaluation und insbesondere die Doku-

mentation der auf studiengangsebene umgesetzten Maßnahmen richtet. In 

diesem Jahr wurde erstmal ein studiengangübergreifender Qualitätsbericht 

erstellt, der aktuell noch diskutiert wird, aber zukünftig auch auf der Homepa-

ge transparent dargestellt werden soll. Der Evaluierungsbericht und der Quali-

tätsbericht zeigen aber auch laut Hochschule, dass die Rücklaufquoten bei den 

Befragungen insgesamt noch verbessert werden müssen. Ergebnisse aus den 

Evaluationen werden laut Hochschule mit den jeweiligen Dozentinnen und 

Dozenten besprochen. Zielgröße bei der Bewertung der Dozentinnen und Do-
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zenten liegt bei einem Mittelwert von 2,5 (Skala 1-6) danach steht in jedem 

Fall ein Feed Back Gespräch an. Studiengangsübergreifend werden die Ergeb-

nisse innerhalb der Departmentsitzungen sowie einzelner Arbeitsgruppen dis-

kutiert. 

Das Qualitätssicherungskonzept der Hochschule (EFQM-Modell) wird nach 

Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter nur in Teilen umgesetzt, der Nutzen 

ist ihrer Ansicht nach nicht eindeutig erkennbar und die Ergebnisse der vorlie-

genden Evaluationen der Master-Studiengänge nur bedingt aussagekräftig.  

In der Diskussion wird deutlich, dass die Hochschule im Alltag ihre studien-

gangsbezogenen Qualitätsverbesserungspotentiale weniger aus den Befra-

gungsergebnissen, sondern mehr aus vielfältigen qualitativen Erhebungen bzw. 

Feedbackgesprächen ableitet. Auch die Studierenden berichten, dass Verbes-

serungsvorschläge auf allen Ebenen aufgenommen und nach Möglichkeit direkt 

umgesetzt werden. Der grundsätzliche Anspruch der Hochschule, Kritik und 

Verbesserungsvorschläge sowohl von Seiten der Lehrenden als auch der Stu-

dierenden direkt umzusetzen, führt nach Ansicht der Studierenden schneller zu 

Verbesserungen als die Befragungen am Semesterende. Wichtige Impulse für 

die Qualitätsentwicklung werden zusätzlich durch die Studierendenversamm-

lung gegeben, bei der alle Kurssprecherinnen und Kurssprecher vertreten sind. 

Die Versammlung wird protokolliert und transparent für alle Kolleginnen und 

Kollegen und Studierenden ins Intranet gestellt. 

Die Gutachterin und die Gutachter raten der Hochschule, zu überdenken, ob 

das entwickelte Qualitätsmanagementkonzept ein dauerhaft praktikables Ver-

fahren für die spezifischen Gegebenheiten einer relativ kleinen Hochschule mit 

einer sehr engmaschigen Betreuung, kurzen Wegen und einer deutlichen Stu-

dierendenorientierung dargestellt. Sie empfehlen, das Qualitätsmanagement-

konzept zu überarbeiten und dabei direkt am Hochschulalltag anzuknüpfen. 

Auch im Akkreditierungsantrag sollten nur die „gelebten“ Teile abgebildet 

werden. Die aktuell praktizierte diskursive Qualitätssicherung durch Expertin-

nen und Experten der Hochschule ist nach Ansicht der Gutachterinnen und 

Gutachterinnen und Gutachter ein sinnvolles Verfahren für die Hochschule. Sie 

konstatieren, dass an der Hochschule eine Qualitätskultur mit einem hohen 

Qualitätsanspruch und mit einer deutlichen Studierendenorientierung gelebt 

wird. Weiterhin honorieren sie die transparente Darstellung der abgeleiteten 

Maßnahmen in den einzelnen Studiengängen. Die Impulse zur Weiterentwick-
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lung (Anlass/ Evaluationsergebnisse) lassen sich nach ihrer Ansicht in den 

Wirksamkeitstabellen nicht immer eindeutig den Maßnahmen zuordnen. Damit 

die Wirksamkeitstabellen, die Evaluierungsberichte und der Qualitätsbericht 

genutztes und hilfreiche Instrument der Qualitätssicherung werden, erscheint 

es ihnen wichtig, dass die eingesetzten Instrumente zur Messung der Zufrie-

denheit und zur Dokumentation der Maßnahmen laufend an die Bedürfnisse 

der Hochschule angepasst und weiterentwickelt werden. 

Bei den schriftlichen Befragungen sollten möglichst kurze Erhebungsinstrumen-

te eingesetzt werden, die dennoch die spezifischen Ziele der Hochschule in 

Bezug auf die Qualität in Studium und Lehre abbilden. Die aktuell eingesetzten 

Erhebungsinstrumente sollten überarbeitet werden, so sollten z.B. keine Alter-

nativantwortmöglichkeiten vorkommen. Die Studierenden berichten zudem von 

technischen Problemen bei der schriftlichen Evaluation im Trainex. Die schrift-

lichen Befragungen werden von den Studierenden als „steif“ empfunden. Au-

ßerdem könnten nach Ansicht der Studierenden auch Ängste bezogen auf den 

Zusammenhang zwischen Prüfungszeitpunkt und Evaluation bestehen. Die 

Ergebnisse der Befragungen werden zudem nicht immer rückgespiegelt.  

Der Zeitpunkt der Befragung, am Ende des Semesters sollte nach Ansicht der 

Gutachterinnen und Gutachter überdacht werden. Bei einer Evaluation zu ei-

nem früheren Zeitpunkt im Semester, könnte noch ggf. auf Veränderungswün-

sche während des Semesters eingegangen werden, was wiederum die be-

schriebenen geringen Rücklaufquoten erhöhen könnte, da die Studenten so 

auch Einflussmöglichkeiten durch ihr Feedback sehen. Auch die  geplante 

Darstellung der Evaluationsergebnisse im Qualitätsbericht und eine konsequen-

te Rückspiegelung an die Studierenden könnten die Beteiligungsbereitschaft an 

der Evaluation fördern und somit geringen Rücklaufquoten erhöhen.   

Bezogen auf die Weiterentwicklung der Studiengangskonzepte könnten die 

Alumni wichtige Impulse für die liefern, auch Einbindung von Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgebern bei der Neukonzeption und Weiterentwicklung von Studien-

gangkonzepten könnte nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter zusätz-

liche Anregungen für die Anpassung liefern.  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt. 
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3.3.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch 

Der konsekutive Master-Studiengang „Sportpsychologie / Sportpsychologische 

Beratung“ ist ein Studiengang, der in vier Semestern Vollzeitstudium bzw. in 

sechs Semestern Teilzeitstudium den Hochschulgrad „Master of Arts“ ermög-

licht. Auch in der Teilzeitvariante sieht das Studiengangkonzept eine konse-

quente, kontinuierliche Teilnahme an betreuter Lehre und Selbststudium sowie 

den kontinuierlichen Nachweis erbrachter Leistungen vor.  

Nach Auffassung der Gutachterin und der Gutachter sind die Anforderungen 

an einen Studiengang mit besonderem Profilanspruch (siehe Kriterium 1-9) 

erfüllt. 

3.3.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Hochschule hat ein Gleichstellungskonzept zur Sicherstellung und Förde-

rung der Chancengleichheit in Forschung, Lehre und Studium sowie auf allen 

Entscheidungsebenen der Hochschule verabschiedet. Darin wird auf Gender 

Mainstreaming als Querschnittsaufgabe der Hochschule verwiesen. Die Lei-

tung des Gesamtprozesses obliegt der Geschäftsführung der Hochschule. Als 

Vertretung für Chancengleichheit ist sie verantwortlich für die Initiierung 

nachhaltiger Maßnahmen in allen Gremien der Hochschule. Als wichtige In-

strumente zur Vermittlung und Steuerung des Prozesses werden dabei regel-

mäßige Teambesprechungen und Klausurtagungen aller Mitarbeitenden ge-

nannt, in denen Gender Mainstreaming thematisiert wird. 

Aus Sicht der Gutachterinnen und Gutachter werden die Konzepte der Hoch-

schule zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit 

von Studierenden in besonderen Lebenslagen auch auf Ebene des Studien-

gangs umgesetzt.  

Nach Auffassung der Gutachterinnen und Gutachter sind die Anforderungen 

des Kriteriums erfüllt. 

3.4 Zusammenfassende Bewertung 

Die Gutachterinnen und Gutachter würdigen die konstruktive und offene Ge-

sprächsatmosphäre an der Business School Berlin – Hochschule für Manage-

ment (BSP) und die hohe Bereitschaft der Verantwortlichen, mit den Gutachte-

rinnen und Gutachtern in Dialog zu treten. Dies ermöglicht, dass diese sich 

über die zu begutachtenden Studiengänge und die entsprechenden Prozesse 
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und Qualitätssicherungsverfahren ein umfassendes Bild machen konnten. 

Deutlich wurden ein hohes Engagement und eine spürbare Identifikation aller 

Lehrenden, Mitarbeitenden und Studierenden mit dem Master-Studiengang 

„Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung“, dem Department, der 

Fakultät und der Hochschule insgesamt.  

Die aktuell praktizierte diskursive Qualitätssicherung durch Expertinnen und 

Experten der Hochschule ist nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter 

ein sinnvolles Verfahren für die Business School Berlin und gewährleistet eine 

schnelle unkomplizierte Umsetzung von Verbesserungen bezogen auf den 

Studiengang. Sie sind der Ansicht, dass sich der konsekutive Master-

Studiengang „Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung“ seit Beginn 

positiv weiterentwickelt hat und zur Aufnahme einer qualifizierten Erwerbstä-

tigkeit befähigt. 

Zusammenfassend kommen die Gutachterinnen und Gutachter zu dem Ergeb-

nis, der Akkreditierungskommission der AHPGS die Akkreditierung des Master-

Studiengangs „Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung“ zu empfeh-

len.  

Zur Erfüllung der „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ gemäß 

den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i.d.F. vom 

20.02.2013; Drs. AR 20/2013) empfehlen die Gutachterinnen und Gutachter 

der Akkreditierungskommission der AHPGS, folgende Auflage auszusprechen: 

- Die Besetzung der ausgeschriebenen Professuren mit sportwissenschaft-

lichen / sportpsychologischen Kompetenzen ist anzuzeigen.  

Nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter sind die aufgezeigten Mängel 

(Auflagen) voraussichtlich innerhalb von neun Monaten behebbar. 

Zur weiteren Entwicklung und Verbesserung des Studiengangskonzepts sowie 

der Studienbedingungen empfehlen die Gutachterinnen und Gutachter Folgen-

des: 

- Bezogen auf die Verfahren der Qualitätssicherung sollte der Fokus ver-

stärkt auf qualitative statt quantitative Verfahren gelegt werden und das 

Qualitätsmanagementkonzept entsprechend angepasst werden.  
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- Die quantitativen Verfahren sollte mehr in die Module und die Lehrver-

anstaltungen eingebunden und die Ergebnisse den Studierenden zurück-

spiegelt werden. Die Erhebungsinstrumente sollten überarbeitet werden. 

- Bei der Weiterentwicklung des Curriculums sollten auch Arbeitgeberin-

nen und Arbeitgeber in die Diskussion und den Veränderungsprozess 

eingebunden werden.  

- Zwischen den drei Studiengängen, „Medienpsychologie“, „Sportpsycho-

logie / Sportpsychologische Beratung“ und „Wirtschaftspsychologie – 

Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung (PEOE)”sollte in-

haltlich mehr differenziert bzw. der fachliche Schwerpunkte in den ein-

zelnen Studiengängen gestärkt werden. 

- Den Studierenden sollte im Auswahlgespräch klar kommuniziert werden, 

welche berufliche Berechtigung im Bereich der Psychologie mit diesem 

Abschluss offen sind und welche nicht. 

- Es sollten klare Vorgaben und Standards für die Strukturierung, die Be-

wertung und das Anspruchsniveau der Projektberichte und Masterarbei-

ten formuliert werden. 

- Die Masterarbeit sollte (je nach Thema) auch auf den morphologisch / 

tiefenpsychologischen Ansatz des Studiengangs Bezug nehmen. 

- Der morphologische Schwerpunkt des Studiengangs sollte transparent 

nach außen dargestellt werden.  

- Bei der Weiterentwicklung des Studiengangs sollte noch mehr Augen-

merk auf die Ausgestaltung kompetenzorientierter Prüfungsformen ge-

legt werden bzw. sollten die Prüfungsformen im Modulhandbuch adä-

quater abgebildet werden.  

- Die Vermittlung der Inhalte der Module 1 bis 4 findet auf Masterniveau 

statt. Die Grundlagenbegrifflichkeit sollte vermieden werden.   
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4 Beschluss der Akkreditierungskommission 

Beschlussfassung der Akkreditierungskommission vom 21.09.2017 

Beschlussfassung vom 21.09.2017 auf Grundlage der Antragsunterlagen und 

des Bewertungsberichts inklusive Gutachten der Vor-Ort-Begutachtung, die am 

17.05.2017 stattfand. 

Die Akkreditierungskommission der AHPGS diskutiert die Verfahrensunterlagen 

und das Votum der Gutachtenden. 

Die Akkreditierungskommission fasst folgenden Beschluss: 

Akkreditiert wird der in Vollzeit und Teilzeit angebotene konsekutive Master-

Studiengang „Sportpsychologie / Sportpsychologische Beratung“, der mit dem 

Hochschulgrad „Master of Arts” (M.A.) abgeschlossen wird. Der erstmals zum 

Wintersemester 2012/2013 angebotene Studiengang umfasst 120 Credit 

Points (CP) nach dem ECTS (European Credit Transfer System) und sieht eine 

Regelstudienzeit von vier Semestern in Vollzeit bzw. sechs Semestern in Teil-

zeit vor.  

Die Akkreditierung erfolgt für die Dauer von sieben Jahren und endet gemäß 

Ziff. 3.2.1 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 

Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) am 

30.09.2024. 

Für den Master-Studiengang wird folgende Auflage ausgesprochen:  

1. Die Besetzung der ausgeschriebenen Professuren mit sportwissenschaftli-

chen / sportpsychologischen Kompetenzen ist anzuzeigen. (Kriterium 2.7) 

Rechtsgrundlage der Auflagenerteilung sind die „Regeln für die Akkreditierung 

von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Drs. AR 20/2013 

i. d. F. vom 20.02.2013). 

Die Umsetzung der Auflage muss gemäß Ziff. 3.1.2 bis zum 21.06.2018 

erfolgt und entsprechend nachgewiesen sein. 

Gemäß Ziff. 3.5.2 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und 

für die Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) wird 

die Hochschule darauf hingewiesen, dass der mangelnde Nachweis der Aufla-

generfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann.  
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Die Akkreditierungskommission unterstützt darüber hinaus die im Gutachten 

formulierten Empfehlungen. 
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